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Rathes bürgen. Gehorcht bisdahin den Gesetzen und

den Gewalten, die berufen sind, dieselben unter Euch

noch einige Zeit mit Ernst und Nachdruck zu Handyaden.

Nie waren Ruhe und Ordnung nöthiger, me waren

Parthcygeist und Incriguensucht gefährlicher und ver.

derblicher als eben jezl.

Der Vollziehungsrath beschließt, daß gegenwärtige

Proklamation durch den Druck öffentlich bekam gemacht

werde, und — benachrichtigt, daß mehrere unrichtige

Abschriften des Constilutionsentwurfes i» Umlauf ge-

bracht worden sind, eilt er, den schädlichen Folgen

zuvorzukommen, welche der geringste Irrthum hierin

nach sich ziehen könnte, und erklärt:

1. Daß der hiemit bekannt gemachte Entwurf der

einzige wahre und ächte sey.

2. Daß jede von diesem abweichende Handschrift oder

gedruckte Abfassung desselben keinen Glauben vrr-
diene.

Bern, am zi. May i8°r.
Folgen die Unterschriften.

Den gedachten Constitutionsentwurf haben wir be-

reits in N. Z44 mitgetheilt.)

Kleine Schriften.
k. L. von Haller, Geschichte der Wir-

k u n g e n und Folgen des bstrelchi-
scheu Feidzuges in der Schweitz,
u, f. w. (Beschluß.)

O! Warum hat das Schiksal nicht gewollt, daß die.

ser Rcttungsplan ausgeführt werde. Also klagt Hr. von

Haller, und sein Werk hatte eigentlich weit passender den

Titel geführt: Geschichte meines mißglük-
ten Versuches für Fie Wiederherstel-
lung der alten Schweitz; denn des östrci-

chischen Feldzuges wird nur beylänsig, und als einer Ne-
densache erwähnt. In der That sollte derselbe nur ein

Mittel zum Zwecke seyn : aber eben in seine» Mitteln
war der Plan des Hrn. von Hallers gar übel berechnet.

Hier fand er sich von jeder Seite in allen seinen Hoffnun-
gen und Erwartungen getäuscht. Da war Niemand
zu finden, der nach seiner Anleitung hätte Handel» mö.

gen; Niemand der ihn zu handeln authorisirt hätte.

Die kaiserlichen Militärbehörden waren in dieser

Rücksicht unerbittlich; der General Hotze lag an ftiner
Wunde krank—und d aS Vorork Zürich zeigte

sich nun vollends über alle Massen lau. (Ahndete es viel-

leicht den guten Zükche>.» daß der schlaue Berner damit
umgehe, ihnen das V v r o rt, dieß ihr heiliges, von

biedern Vätern ererbtes Eigenthum zu rauben?) Diese
Lauheit scheint vor allem andern aus, den Hrn. von
Halter geschmerzt zu haben; wenigstens muß die Inte-
rimsregierung von Zürich seinen Unwillen hart empfinden.
(Man sehe S. 259 u. folg.) War sie doch so unverstän,
dig und unbchüiflich, daß fie (S. 259.) nicht ans den

Gedanken fiel, „ den in ähnlichem Fall jeder Privatmann
ausgeführt haben würde: die ihr (durch die helvetische

Regierung) beym Abzug der Franzosen weggeführten
Schuldtitel, als geraubtes Gut in den öffentliche» Blät.
tern zu verrusse», das Publikum zu warnen, solche nicht
zu kaussen, noch als Bezahlung oder Hypothek anzuneh.
men ». s. w. " (Das verstund der Hr. von Haller freylich
besser : als man ihm in Zürich Schuldtitel der ehmaligen
Bernerregienmg vorwies, um sich über die Aechtheit
einiger. Unterschriften bey ihm zu erkundigen so griff er

darauf, erklärte sie kurz und gut für wiedeccrt^ppte ge,
stvhlne Waare, und behielt sie zurük.) Sein Zorn gegen

diese Interimsregierung geht soweit, daß er (S. 257)
findet: „ das helvetische Direktorium sey in der Thai ge,

Wissermassen berechtigt gewesen, derselben den Prozeß

zu machen. "

Die gute Hälfte der Schrift ist der Darstellung der

von den Franzosen desezt gebliebenen Schweitz und ihren
Revvlutionsfchiksalcn gewidmet... wo dann wie natür-
lich, die Wahrheit so traurig dieselbe auch seyn mochte,
d e m A n n a I e » seh r e i b e r H a l l e r lange nicht ge,
nügte ; er bedürfte stärkerer und schwärzerer Farben die

er sich aus geheimen, nicht immer sehr lauteren Quellen
und aus öffentlichen höchst einseitig gewählten und ab,

sichtlich entstellten Nachrichîen, und nicht ohne Hülsse der

abgeschmacktesten Uebertreibungen zu verschaffen wußte.

Wir wollen nur einige Beyspiele der historischen Kunst
des Hrn. von Hallers hier aushebcn :

„ Mit unverkennbarer geheimer Freude hatte man
(S. 4.) im Herbste >798, in der Schweitz demKrie>ze, als
dem einzig möglichen Nettungsmittcl entgegengesehen. ^
Die Thatsache mag richtig seyn, unter der kleinen Vedin-
gnng jedoch wenn man die Schweitz 'nur i» den Cir,
kein der cymals privilegirtm Lasten erkennen will. —-
Dieß ist aber auch freylich nicht seilen der Fall des Hrn.
von Hallers < und er verweilt darum, wenn er den Geist
der Schweitzer Nation schildern will, so gerne bey ge-

wissen geistreichen Gesellschaften der Hauptstadt. — Mm»
höre: (S. 502 „In Bern, wo doch die nene-Negie-

rung ihren Sitz hak, darfkein Frnnzos und kein Helvetic?
in eine Gesellschaft kvmmeu, (damit man nun bey vie ftp
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gedoppelten Ausschlicssung, und da gegenwärtig die Eng-

tänd-rund Russen in der Schweitz etwas seilen sind, nicht î

auf tie Vermuthung komme / es werden aiso woh! nue

B à ren u nd Affen zugelassen, fo wird in einer Note

die Erklärung beygefügt: daß in Bern das Wort H e l.

pctier im Gegensatze mit dem von Schweitzer
gebraucht wird) ; die Einladungen des französischen Mi-
»üsters oder feiner Frau werden ausgcfchlageu. (Dieß
gehörte allerdings im), igoo noch zum höchsten bon ton;
nut dem neuen Jahrhundert sind aber bekannt-

iich in der Cultur der hohen Neblkße von Bern einige

Fortschritte gemacht worden); selbst unter den mictle-

rcn Ständen giebt cS Vereinigungen, wo keiner, der

nur im mindesten der neuen Ordnung günstig wäre, hin.

zugelassen wird. Zu Stadt und Land, (das will sagen,

auf den eleganten Landgütern, diesen natürlichen Repre-

sentante» des Landes) tragen beyde Geschlechter (ganz

vorzüglich thnn es auch die Zwitter, die weiblichen Man-

uer und die männlichen Weiber) die alten Bcrnerischcn

Farben auf ihren Kleidern, sie werden aus Mobilien,
Theegeschirren u. s w. in allen möglichen Formen ange-

bracht, und das alte Standcswappcn der Bär muß

fast auf allen Fabrikatm erscheinen, wenn sie Ab,atz

finden wollen. Der ztc Merz i8oo, als der Tag, wo

vor 2 Jahren die Franzofen in Bern eingezogen waren,

ghch daselbst einem religiösen Trauerscst ; ohne alle Ver-

vrdnung bloß aus einem moralischen Gefühl, das alle

Classen der Einwohner theilten, zog sich jeder ins Innere

seines Haufes zurück, um sich mit seiner Fanulte den

schmerzlichsten Erinnerungen zu überlassen. Fast niemand

ließ sich ausserdem Haufe sehen, alle Gesellschaften wur-
den auf diefen Tag abgesagt, und des Abends war es fo

öde und leer in den Strassen, als ob die Stadt ausge-

stvrben wäre. (Was mochte wohl aus den Franzosen

und Helvetiern an diesem Abend geworden seyn? Ueber-

Haupt gehört das ganze Gemälde dieses Tages zu den

„mancherley bisher unbekannten Aufschlüssen

über die Ereignisse der Zeit " die selbst der Bewohner

von Bern, hier zum erstenmal liest.) Am folgenden

Tage geschah die psmpose Präsentation des französischen

Ministers, die man noch aus einem Rest von mcnschli-

chcm Gefühl nicht auf den 5km Merz hatte geschehen

lassen wollen. Unter Musick und zwischen einer doppelten

Reihe Soldaten fuhr der Proconsul in glänzenden Wa«

gen, von 2 Hiisarenregimentern escortnt die ganze Stadt
hinab; allein die Fenster blieben verschlossen, und daS

ganze Spectakcl vermochte nicht einmal den Pöbel her-'

heMlochn. "

î Und nun noch ein paar Züge aus dem Gemälde der
gegenwärtigen Schweitz, wie Hr. von Hailer es als
Folgen seines verunglükten Rettungs«
Versuches aufstellt. (S. ?u. folg.) »DasGraS

.wächst auf den Strassen, Brunnen stehen durch Vernach.
läßigung ab, Gebäude werden zu Ruinen Tempel sind

zu Casecnen und Spatziecgänge zu Wüstencyen oder zu
Cloaken umgewandelt. So scheint der Himmel feine»
Zorn über Unverstand und Wahnsinn in der umgeben,
den Schöpfung zu offenbaren, die Natur sich an der

Verachtung ihrer Gesetze zu rächen, und wo Gründe
nichts fruchteten, da wird izt durch alle Sinne Entsetz »
und Belehrung i» die menschliche Seele gebracht. —>

Mir ist eS unbegreiflich, wie die Menge un ilücklicher
Menschen noch eMiren kann, denn alle Verhu.tuisse stud

umgestürzt, alle Zweige des Verdienstes zu Hoden gc.
treten. Dem Hirttn wurde sein Lieh geraubt, tic Alpen
bringen ihm zwar noch die nemlicheu balsamische» Pflan«
zen, aber er ist an vielen Orten nicht im Stande, die.
selben zu benutzen, vielwemger daraus das Gebäude sei«

nes Wohlstands zu gründen. Dem Weinbauer wurden
seine Nebe» zertreten seine Weinstöcke verbrannt, der
Ackerbau findet keine Vorschüsse mchr < und feine Früchte
werden von rachgierigen Soldaten oder erdrückenden

Auflagen aufgezehrt. Manufakturen und Fabriken blei.
den leer und unbeschäftigt, Handel und Verdienst sind fast
gänzlich vernichtet, Zutrauen und Credit sind von dem
Lande der Revolution geflohen, nur unsittliche Gewerbe
finde» noch von Soldaten und Rcvolurionscreaturen einen
reichlichen Gewinn. Dem, der durch älteren Zl.iß und
Sparsamkeit sich ein reiches Capital gesamimlc halte,
sind seine Häuser und Güter eutwerchtt, Concursc und
Banquerotte rauben ihm das übrige, die wenigen noch
bleibenden Schuldner können nicht beiahlen, die Noch
treibt die Gläubiger zu grausame» Executioner,, und der
Ueberrest des väterlichen Erdthcils muß zur kümmerlichen
Fristung des Lebens dienen. Wer chmals reich war, darf
izt nicht ohne Schrecken irr die Zukunft blicken; auch

mmt die Bevölkerung aller Orten ab, eine Heyrath ist

in den Städten zur Seltenheit geworden, aus iieberle.

gung wird keine mehr getroffen denn der Tag der dem
rechtschaffenen Mann eine Gattin gegeben, oder ein Kind
geboren hat, muß izt von ihm als ein Tag des Unglücks

betrachtet werden, "
Dieß mag hinreichen den Charakter des Werks und

seines Verfassers zu bezeichnen. Auf einige historische
Bruchstücke die sich darin finden, werben ww m
künftigen Blättern zurückkommen.
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